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Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 27.04.2026  öffentlich 

 
 

 30. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 141 „Wohn- 
und Gewerbefläche am nordwestlichen Ortsrand von Hetzenhausen im Bereich 
der Straße Am Winkelfeld"; Würdigung Stellungnahme Flughafen München 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Flughafen München vom 04.03.2026 
 

 



 

 



 

 



 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Themenbereich Belange Lärmschutz 
 

Die Bauverwaltung hat im Rahmen der Bauleitplanung eine Schalltechnische Untersuchung 
des Ingenieurbüros Steger & Partner GmbH vom 17.04.2025 erstellen lassen. Die darin 
aufgezeigten Vorschläge zum Umgang mit dem auf das Gebiet einwirkenden Lärm wurden in die 
Festsetzungen, Hinweise und die Begründung aufgenommen. 
 
Zu Themenbereich Belange Flugsicherheit 

Die Forderung nach einem Blendgutachten erscheint bei einem bereits bestehenden 
Bebauungsplan unverhältnismäßig, weil es sich um kleinflächige Dachflächen handelt, von 
denen keine großflächigen Blendwirkungen entstehen. In der heutigen Zeit warden auf vielen 
Bestandsgebäuden in unmittelbarer Nähe zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes Solar- 
bzw. PV-Dachanlagen nachgerüstet werden, die keinerlei Genehmigungs- bzw. Nachweis-
Auflagen erfüllen müssen. 

Eine detaillierte Abstimmung über die Erforderlichkeit von Blendgutachten für Gebäude im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit der zuständigen Fachabteilung des Flughafens 



München läuft derzeit. Zur Sicherstellung der Belange der Flugsicherheit wird in den 
Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, dass aufgrund der Nähe zum An- und 
Abflugkorridor die Blendfreiheit von Photovoltaik im Rahmen des Bauantragsverfahrens 
nachgewiesen werden muss. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. In die textlichen 
Hinweise zum Bebauungsplan wird ein Passus aufgenommen, dass aufgrund der Nähe zum 
An- und Abflugkorridor die Blendfreiheit von Photovoltaik im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens nachgewiesen werden muss. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 


